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Die Abgeordneten zum Nationalrat M?g .. Haupt, Ing. Reichhold, 

lng. Murer, Fischl haben am 100 Oktober 1991. unter der Nr. 1724/J 

an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Tierarzneimittel - Wartezeitene~laß gerichtet, die folgenden 
Wortlaut hat: 

"1. Auf welche Ursachen sind die·unterschiedlichen Wartezeiten­
angaben auf den Beipackzetteln von Tierarzneimitteln 
einerseits und dem Wartezeitenerlaß des BMGSK andererseits 
zurückzuführen? 

2. Welche Tierarzneimittel sind im einzelnen davon betroffen? 

3. Wer. haftet für finanzielle Schäden, die dem Landwirt durch 
die divergierenden Wartezeiten bei der Vermarktung von Tieren 
entstehen können? ... 

4. Wann fand das diesbezügliche Gespräch zwischen Ihnen und dem 
Präsidenten der Tierärztekammer statt? . 

5. Welche Änderungen der Wartezeitenangaben auf den Beipack­
zetteln bzw. im Erlaß sind nunmehr vorgesehen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu Frage 1: 

Änderungen der geltenden Wartezeiten bei zugelassenen Arzneispezi-, 

alitäten können sich durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

kurzfristig ergeben. Wenn ein Gutachten der Bundesanstalt für 

Tierseuchenbekämpfung vorliegt, das die Änderung einer Wartezeit 

verlangt, wird die neue Wartezeit sofort in die Wartezeitenliste 

aufgenommen. Außerdem wird dem inländischen Depositeur für die 

betreffende Arzneispezialität eine Kopie des genannten Gutachtens 
übermittelt und ihm Gelegenheit zum Parteiengehör gegeben. Nach 
Ablauf der dafür vorgesehenen Frist wird die neue Wartezeit mit- . 

tels Bescheid festgesetzt, sofern sie nicht vom Depositeur im Zuge 

der Meldung gemäß § 88 Abs. 3 Arzneimittelgesetz übernommen und in 

die neue Packungsgestaltung einbezogen wurde. Erst nach Vorliegen 

des oben genannten Änderungsbescheides oder der Meldung gemäß' der 

zitierten Bestimmung ist der Depositeur verpflichtet, die neue 

Wartezeit auf der Packung anzuführen; in diesem Fall erfolgt auch 

eine Verständigung an den Österreichischen Apothekerverlag zwecks 

Aufnahme der Änderung im IV AustriaCodex Fachinformation".· 

Daraus ist zu ersehen, daß primär die allen Tierärzten zugänglich 

gemaChte "Arzneispezialitätenliste zum wartezeitenerlaß" für die 

Information der Tierhalter.im Sinne des § 15 Abs. 6 Lebensmittel­

gesetz heranzuziehen ist, da sie den aktuellsten Stand wiedergibt •. 

AUßerdem mUß darauf hingewies~n werden, daß eine Diskrepanz zwi­

schen den früheren und den neu festgesetzten Wartezeiten auch 

dadurch gegeben sein kann, daß, bedingt durch die Laufzeiten von 

bis zu drei Jahren, bereits i:qVerkehr befindliche, im GrOßhandel. 

oder in den tierärztlichen Hausapotheken gelagerte Bestände von 

Arzneispezialitäten die alten Packungen aufweisen. Da ein Rückruf 

der in Verkehr befindlichen Packungen allein aufgrund einer Warte­

zeitenänderung nicht möglich ist, können daher bis zur lückenl~sen 

Umsetzung neuer Wartezeiten auf den Verpackungen Monate vergehen. 
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Zu Frage 2: 

Es können davon alle Arzneispezialitäten-veterinär,' deren Verwen-, e 

dung die Einhaltqng einer Wartezeit verlangt, betroffen sein. , 

53 Wartezeitenänderungen waren bei der Erstellung der letzten 

Arzneispezialitäten-Wartezeitenliste zu verzeichnen. 

Zu Frage 3~ 

Für die Richtigkeit der gemäß § 15 Abs. 6 Lebensmittelgesetzdem 
Tierhalter nachweislich bekanntzugebenden Wartezeiten haftet der 

Tierarzt g da er allein dazu fachlich in der Lage ist, wobei er 

sich, :wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, primär der 

"Arzneispezialitäten-Wartezeitenliste" zu bedienen hat. Da der 

behandelnde Tierarzt außerdem dazu.verpflichtet ist, Aufzeichungen 

über Art, Menge und Grund der Verschreibungen zu führen und diese 

mindestens 3 Jahre aufzubewahren, ist eine Zurückverfolgung 

jederzeit möglich. Mit der Unterschrift auf dem Formblatt des 

Wartezei ten-Vormerkheftes haftet, die Richtigkeit der bekannt-,' 

gegebenen Wartezeit vorausgesetzt, der Tierhalter für die Freiheit 

von Rückständen der durch ihn in Verkehr gebrachten Produkte. 

Darüber hinaus ist die Frage der S,chadenshaftung nach den 

allgemeinen Schadenersatzregelungen des ABGB zu beurteilen. 

Zu Frage 4: 

Das Gespräch mit d,em Präsidenten der Tierärztekammer fand a~ 300 

Oktober 1991 statt. 

Zu Frage 5: 

Aufgrund eines diesbezüglichen Gutachtens der Bundesanstalt für 

Tierseucheribekämpfung ist vorgesehen, die bisher mögliche Trennung 

der Wartezeiten für eßbare Gewebe und Organe, wie Leber und Niere~ '; 
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aufzugeben, da sich diese Trennung unter den im Schlachthof gege­

benen Praxisbedingungen nur schwer verwirklichen läßt. Es wird 

daher in diesen Fällen die bisherige Wartezeit für eßbare Gewebe 

auf die für Organe zutreffende längere Wartezeit angehoben werden. 

Die Änderung wird bis zur Herausgabe der nächsten 

"Arzneispezialitäten-Wartezeitenliste" bei den in Betracht kommen­

den Depositeuren veranlaßt werden. 
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